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Das ist sogar vom Bundesverfassungsgericht so bestätigt worden:

Hinsichtlich der von der angegriffenen Regelung ganz überwiegend betroffenen Berufsgruppe
der Lehrer ist die - seit Jahren in großem Umfang praktizierte - Einstellung im
Angestelltenverhältnis auch mit den Vorgaben des Art. 33 Abs. 4 GG vereinbar, weil Lehrer in
der Regel nicht schwerpunktmäßig hoheitlich geprägte Aufgaben wahrnehmen, die der
besonderen Absicherung durch den Beamtenstatus bedürften (vgl. Masing, in: Dreier <Hrsg.>,
Grundgesetz-Kommentar, 2. Aufl., 2006, Art. 33, Rn. 67 m.w.N.). Der Dienstherr hat daher die
Möglichkeit, Lehrer im Angestelltenverhältnis einzustellen. Er ist dann den besonderen
institutionellen Vorgaben nicht unterworfen, die das Grundgesetz mit der Einrichtung des
Berufsbeamtentums verbindet.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Ent…2bvf000302.html
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